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Interesse der religiösen Kinder-, Kamilien- nnd Zelrulbedûrknîsse immer

tester zusammenlialt. ÛZâAws unsrseliroekeu, kooseguent und ziel-

dewusst, aber zuglàl» auoli s<auàbeu)ttss< uud sàaê .'

Wir empkeblen somit diese Statuten alien Voreinsmitglisdern. geistlick
und weltlioli, reedt angelegentliedst. de zalllreieder der Reitritt auk

i. davuar, krüimr dis Anmeldungen samt den de?. Lolsgen kür diesen

Killtritt erfolgen: um so freudiger der Leginn, um so lmkknungsvaiier
die Kussielit auk Krkolg. Drum die Hoffnung und die Ritte, sied in

allen unseren Kreisen reedt ernst und initiativ dieser Kasse anzu-

vsluuen, sie zu smpsödleo, sie zu fördern und so die ökonomiseke

der einzelnen Älitglisder kür kranke ffage zu sieliern. Kuâ
sind immer willkommen; niedt stellen kleiden, fortsedreitsn,

sntwieksln, vervollkommnen sei unsere Rarole. ^lso, Kreunde, zadl-

reied derdei, es gilt ein volkswirtsedaktlied segensreielies Rrstlings-
werk. — Rl. drei.

Statuten
für die

Krankenkasse
des

Vereins kalysl. Zehrer und Schulmänner der Schmelz.

I. Zweck.

Art. 1.

Die Krankenkasse des Vereins kathol. Lehrer und Schulmänner
der Schweiz bezweckt die freiwillige Versicherung gegen Krankheit
und Unfälle.

II. Aufnahme und Austritt.
Art 2.

Jedes Mitglied des Vereins kath. Lehrer und Schulmänner
der Schweiz kann Mitglied der Krankenkasse werden, sofern es sich

in gesundem Zustande und in einem Alter vom angetretenen ?v.

bis zum vollendeten 50. Jahre befindet.

Art 3.

Die Aufnahme geschieht auf Grund eines ärztlichen Gutachtens
und einer schriftlichen Anmeldung. Beide sind durch den SektionS-
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kassier dem Verbandspräsidenten zu Handen der engern Kommission
einzureichen.

Art. 4.

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten des Monats, der
auf die Anmeldung folgt.

Art. 5.

Die Mitgliedschaft endet:
u) durch freiwillige, schriftliche Austrittserklärung;
d) durch Austritt aus dem Vereine kath. Lehrer und Schulmänner

der Schweiz;
e) durch Verlegung des Aufenthaltes außerhalb der Schweiz;
à) durch Ausschluß.

Art. 11.

Der Ausschluß erfolgt durch das Verbandskomitee:
a) wenn die Beiträge nach Verfall trotz Mahnung innert 3

Monaten nicht bezahlt werden;
b) wenn Unredlichkeiten gegen die Kasse begangen werden.

Der Ausgeschlossene hat Rekursrecht an das Zentralkomitee.

III. Rechte und Pflichten der Mitglieder.
Art. 7.

Die Kasse gewährt jedem Mitglied des Verbandes ein tägliches
Krankengeld von 4 Fr.

Art. 8.
Das Recht auf den Bezug von Krankengeld beginnt mit dem

vierten Monat der Mitgliedschaft.

Art. 9.

Im Erkrankungsfalle hat das Mitglied dem Verbandskassier
durch den Sektionskassier Anzeige zu machen und die von einem
patentierten Arzte ausgefüllten Meldeformulare einzusenden.

Kein Krankengeld wird bezahlt für Krankheiten, die weniger
als drei Tage dauern.

Das Krankengeld wird während eines Jahres, ob an Tour
oder in unterbrochenen Perioden, höchstens 90 Tage bezahlt. Die
Auszahlung erfolgt monatlich.

Wenn ein Mitglied die 90 Tage Krankengeld, ob an Tour oder
in unterbrochenen Perioden, bezogen hat, ist eS erst nach Verlauf
eines Jahres wieder bezugsberechtigt.

Art. 10.
Die Leistungen der Mitglieder sind:

s) das Eintrittsgeld: vom angetretenen 30. bis zum vollendeten
39. Jahre 2 Frk. ; vom angetretenen 40. bis zum vollendeten
50. Jahre 4 Franken;

b) der Betrag für das Statutenbüchlein;
c) der Monatsbeitrag lt. Art. 11.
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Art. 11.

Die Beiträge sind monatlich dem Sektionskassier voraus zu
zahlen.

Der beim Eintritt festgesetzte Beitrag bleibt während der Dauer
der Mitgliedschaft unverändert.

Beim Austritt oder Ausschluß erlischt jeder Anspruch an die
Kasse und findet keine Rückvergütung statt.

Skala der Leistung.

Monatsbeitrag
Fr. Rp.

Stufe H.:
Stufe 15:

Stufe (5:
Stufe I):
Stufe L:
Stufe b:

im Alter
im Alter
im Alter
im Alter
im Alter
im Alter

von 20—25 Jahren
von 26—30 Jahren
von 31—35 Jahren
von 36—40 Jahren
von 41—45 Jahren
von 46—50 Jahren

IV.

2
2
2
2
2
3

20
40
60
80

rt. 12.

Das Vermögen der Krankenkasse wird gebildet:
u) aus dem vorhandenen Wohltätigkeitsfond,
b) auS den Ueberschüssen der Verbrauchskasse,
c) aus freiwilligen Vergabungen,
6) aus Zuwendungen des Zentralvereins kath. Lehrer und Schul-

Männer der Schweiz.
Art. 13.

Die Verbrauchskasse wird gebildet:
a) aus den Zinsen des Vermögens,
d) aus den Eintrittsgeldern,
e) auS dem Betrag der Statutenbüchlein,
ci) auS den Monatsbeiträgen,
e) aus den Zuschüssen der Zentralkasse.

Art. 14.

Es muß ein Reservefond von der doppelten Höhe der durch-

schnittlichen Jahresausgabe gegründet werden. Allfällige Mehrbe-
träge sind zur Vermehrung des täglichen Krankengeldes zu ver-
wenden.

V. Uerwaltung.
Art. 15.

Der Verband gliedert sich in Sektionen. Jede Sektion bestimmt
einen Kassier, der in seinem Kreise die Aufnahmsgesuche dem Ver-

bandspräsidenten, die Beiträge und Krankheitsmeldungen dem Ver-

bandskassier übermittelt.
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Art. 16.

Ueber den Sektionen steht ein Verbandskomitee, bestehend aus
Verbandspräsident, Verbandskassier, Verbandsaktuar und zwei Rech-
nungsrevisoren. Dasselbe wird von der Generalversammlung, ev.
der Delegiertenversammlung des V. k. L. u. S. aus die Dauer von
2 Jahren gewählt, steht unter Aufsicht des Zentralvorstandes und
hat diesem alljährlich Bericht zu erstatten.

Art. 17.

Das Verbandskomitee teilt sich in die Geschäftsführung wie
folgt:

a) der Verbandspräsident, als Leiter des Vorstandes, ordnet die
Versammlungen resp. Kommissionssitzungen an. Er führt die
Korrespondenzen, hat das Recht, einen Kassasturz vorzunehmen
und erstattet alljährlich dem Zentralvorstande Bericht;

b) der Verbandsaktuar führt die Protokolle und teilt die Beschlüsse

allgemein verbindlicher Natur den Sektionen mit;
e) der Verbandskassier führt das Mitgliederverzeichnis und die

Krankenkontrolle. Er besorgt alle Einnahmen und Ausgaben,
führt ein Kassa- und Kapitalbuch, stellt jährlich auf Ende
Dezember Schlußrechnung und den Ausweis des Reservefonds.
Summen über 300 Fr. sind vom Kassier in Konto-Korrent
einzulegen;

6) die Revisoren haben jährlich eine genaue Prüfung vorzunehmen.

Art. 18.
Die Mitglieder des BerbandSkomitee werden entsprechend ent-

schädigt.

Art. 19.

Für alle Verbindlichkeiten haftet nur das Verbandsvermögen
der Krankenkasse.

VI. Freizügigkeit.

Art. 20.

Die Mitglieder haben den Vorteil der Freizügigkeit innert den
Grenzen der Schweiz. Ein Wohnungswechsel ist dem Verbands-
kassier mitzuteilen, der alsdann die Zuteilung in die nächste Sektion
bestimmt.

VII. Revision und Auflösung.

Art. 21.

Eine Revision findet statt, sobald es die Mehrheit der General-
resp. Dclegiertenversammlung des Verbandes beschließt.

Die Auflösung kann nur von ^ der Mitgliederzahl des Ver-
bandes beschlossen werden.

Das Vermögen fällt dem Vereine kath. Lehrer und Schul-
Männer der Schweiz zu.



Art. 22.
Die Krankenkasse des Vereins kath. Lehrer und Schulmänner

der Schweiz ist, gestützt auf diese Statuten, in das Handelsregister
eingetragen worden.

Auch ein erzieherischer Verein.
(Fortsetzung).

Das Kapitel „Leitsätze" deö genannten Büchleins verzeichnet

nachfolgende Themata:
1. Die Leitung des GesellenvereinS als Seelsorge (Msgr. Schweitzer,

Generalpräses). —
2. Die religiöse Belehrung der Gesellen, eine besondere Forderung

unserer Zeit (Msgr. Schweitzer, Generalpräses). —
3. Erziehuug der Gesellen zur praktischen Ausübung des Glaubens

Norbert Flüeler, Stift Einsiedeln.) —
4. Lage und Zukunftsaussichten des schweiz. Handwerks (Dr. sur.

A. Hâttenschwyler —
5. Wie können die schweiz. Gesellenvereine an einer gedeihlichen

Weiterentwicklung des Handwerkes mitarbeiten? (Regens Dr. I. Beck).

3. Wie vermitteln wir den Gesellen eine ihrem Stande entspre-

chende Bildung? (Domvikar I. A. Schönenberger. St. G.) —
7. Unterricht in kleinen Vereinen Claudius Hirt, Stift Ein-

siedeln.) —
8. Der Präses im Verkehr mit den Gesellen (Präses Hürth in

Köln). —
S. Unsere Gesellenhospizitien (Derselbe). —
10. Jünglingsvereine und Gesellenvereine (Jos. Stuber, Zentral-

sekretär der schweiz. kath. Jünglingsvereine). —

11. Agitation (Domvikar I. A. Schönenberger). —
12. Die Wohlfahrtseinrichtungen der schweiz. kath. Gesellenvereine

(Prof. B. Fäh, Uznach). -
13. Zweck und Grenzen der Vereinsvergnügen (Kaplan Jgnaz

Weber. Schaffhausen). —
14. Die neue Wanderordnung (Präses Hürth, Köln). —
Das find die vielgestaltigen Stoffe, die von jeweilen durchaus fach-

männischer Seite in wirklich praktischer Weise behandelt und nachher in

ergiebiger Diskussion besprochen wurden. Gerade die Diskussion war bei

jedem Thema sehr instruktiv und sehr anregend, aber auch sehr oft, bis-

weilen fast plastisch. Sie war eben der Ausfluß der praktischen Erfahr-
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